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Resolution betreffend die allgemeine Arbeitsgesetzgebung

Nach Anhören der ergänzenden Exposes zur Frage der Arbeitsgesetzgebung

beschließt der ordentliche Kongreß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes:

1. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund wird beauftragt, alles zu tun, damit

der Ende 1954 ablaufende Bundesbeschluß über die AUgemeinverbindlicherklärung

von Gesamtarbeitsverträgen unverzüglich durch ein Bundesgesetz

über die Gesamtarbeitsverträge und deren AUgemeinverbindlicherklärung abge-

löst wird. Die jüngsten Arbeiten der Expertenkommission sollten dem Bundesrat

erlauben, noch im Laufe dieses Jahres den eidgenössischen Räten einen end-

gültigen Entwurf zu unterbreiten, der der Entwicklung und den auf dem Gebiete

der Arbeitsbeziehungen erzielten Fortschritten Rechnung trägt. Der neue

Gesetzestext darf die Bewegungsfreiheit der Vertragsorganisationen nicht behindern,

sondern sollte sie ermutigen, paritätische Abmachungen zu fördern, da solche

den besten Beitrag zum sozialen Frieden darstellen.

2. Obwohl der Kongreß weiterhin dem Gesetz über die Gesamtarbeitsverträge

den Vorzug gibt, ist er nichtsdestoweniger der Meinung, daß die Schaffung eines

allgemeinen Arbeitsgesetzes ebenfaUs einer dringenden Notwendigkeit entspricht.

Er beauftragt daher den Schweizerischen Gewerkschaftsbund, bei den eidgenos-

sischen Behörden vorstellig zu werden, damit diese die Prüfung der verschie-

denen Vernehmlassungen betreffend das Bundesgesetz über die Arbeit m Industrie,

Handwerk, Handel, Verkehr und verwandten Wirtschaftszweigen rasch zum

Abschluß bringen.
3 Ohne näher auf die Vernehmlassung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

vom 5. März 1952 betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über

die Arbeit einzutreten, ist der Kongreß der Auffassung, daß die überaus langen

Wochenarbeitszeiten, die in gewissen Wirtschaftszweigen noch bestehen, verkürzt

werden müssen.

Resolution betreffend die Neuordnung der Bundesfinanzen

Der Kongreß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes hat von der Vorlage

über die Neuordnung der Bundesfinanzen Kenntnis genommen.

Er stellt fest, daß die Vorlage nicht genügt, um dem Bund die Mittel zur Ver-

fügung zu stellen, die er nötig hat, um die ihm gesteUten Aufgaben befriedigend

zu erfüUen. Der Kongreß anerkennt aber, daß die Neuordnung dem Bund^ für

vorläufig zwölf Jahre das finanzielle Rückgrat sichert und daß sie die Möglich-

keit späterer Ergänzungen auf Einzelgebieten offen läßt.

Die Verwerfung der Vorlage würde den Bund in eine sehr mißliche Lage

versetzen, indem sie einen Ausfall der Einnahmen von rund 750 MiUionen

Franken im Jahr bedeuten würde. Die bedenkliche Folge wäre eine massive

Verschuldung oder der Rückfall in das Vollmachten- und Dringlichkeitsrecht.

Ueberdies wäre damit eine ernste Gefährdung der ganzen Sozialpolitik des

Bundes verbunden.
Der Kongreß könnte die Verantwortung für eine solche Politik nicht

übernehmen. Er erblickt in der Vorlage ein Kompromißwerk und ist, unter der

Voraussetzung, daß in den weitern parlamentarischen Beratungen gegenüber den

Anträgen des Bundesrates und der nationalrätlichen Kommission keine Ver-

schlechterung eintritt, bereit, zuzustimmen, um eine Verständigung mit andern
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